
Differenztheorie

bei der Berechung eines Schadenersatzes nach der Differenztheorie erbringt der Gläubiger die von ihm
geschuldete Gegenleistung nicht und kann als Schadenersatz nur die Differenz zwischen seinem positiven
Interesse und der Gegenleistung fordern. (Brox, SchuldR AT, 25. Auflage, RZ 268)

1https://juristi.club/juristikon/entry/3423-differenztheorie/

https://juristi.club/juristikon/entry/1169-gl%C3%A4ubiger/
https://juristi.club/juristikon/entry/6089-auflage/
https://juristi.club/juristikon/entry/3423-differenztheorie/

